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~ Übernahme von Elternbeiträgen bei Kita-Schließungen 

Schreiben der Kommunalen Landesverbände und der 4 Kirchen Konferenz über 
Kindergartenfragen vom 22. Januar 2021 

Sehr geehrter Herr Dr. von Komorowski, f11bef ~( Vo"' 8-ß\ 0(01.H ~Ü 1 

für Ihr Schreiben vom 22. Januar 2021, mit dem Sie die Frage der Erstattung von Eltern

beiträgen aufgrund geschlossener Kinderbetreuungseinrichtungen im aktuellen Lock

down aufgreifen, danke ich Ihnen und beantworte Ihr Schreiben gerne. 

Mir persönlich war es von Beginn der Corona-Krise an ein besonderes Anliegen, Fami

lien von Elternbeiträgen zu entlasten, soweit für deren Kinder keine Betreuungsmöglich

keit im Rahmen einer Notbetreuung bestand. Daher begrüße ich es sehr, dass sich die 

Landesregierung zusammen mit den kommunalen Landesverbänden bereits im Früh

jahr 2020 auf ein Hilfsnetz für Familien verständigt und mit den kommunalen Landesver

bänden im kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt vom 28. Juli 2020 das gemein

same Ziel formuliert hat, bei Corona-bedingt geschlossenen Kinderbetreuungseinrich

tungen die Eltern von Elternbeiträgen und Gebühren zu entlasten. 

Thouretstr. 6 (Postquartier) • 70173 Stungart • Telefon 07 11 279-0 • poststelle@km.kv.bwl.de 
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Amulf-Klett-Platz) 

GebOhrenpnichtige Parkmoglichkeiten in der Stephansgarage 
www.km·bw.de • www.service-bw.de 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 :2015 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kultusverwaltung Baden·Württemberg, insbesondere Informationen gem Art 13. 14 EU-DSGVO. ~nden 
Sie unter https·tncuttus-bw de/clalanll!1@rbeitunq 



- 2 -

Die Landesregierung hat nun entschieden, für die Zeit der Schließung der Kinderbetreu

ungseinrichtungen im Land ab dem 11. Januar 2021 bis zur Wiederöffnung die Gebüh

renerstattung zu 80 Prozent zu übernehmen. Dieses Signal hat Frau Ministerin Sitz

mann, an die Sie sich parallel gewandt hatten, in Ihrem Antwortschreiben vom 29. Ja

nuar 2021 bereits bekräftigt. 

Ich teile mit Ihnen den Wunsch nach klaren Perspektiven und verlässlichen Verhältnis

sen im Bereich der Kindertagesbetreuung für alle Betroffenen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Susanne Eisenmann 




